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1. IN EIGENER SACHE 

Wir möchten uns bei Ihnen recht herzlich für die gute 
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken. 

Für das neue Jahr 2018 wünschen wir Ihnen beruflich sowie 
privat viel Glück und Erfolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEUE MITARBEITERIN 

Seit Mitte des Jahres wird unser Team durch Frau Dr. Eva 
Pramendorfer verstärkt. 

Frau Dr. Pramendorfer ist geprüfte Steuerberaterin und ist in 
den Bereichen Steuerberatung, betriebswirtschaftliche 
Beratung sowie Bilanzierung tätig.  

Sie ist von Dienstag bis Donnerstag am Vormittag unter der 
Durchwahl 29 für Sie erreichbar. 

 

Inhalte: 
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6. Splitter 
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2. VORSCHAU AUF DAS JAHR 2018 

2.1. SV-WERTE 2018 

Hier eine erste Vorschau auf die wichtigsten SV-Werte für das Jahr 2018.  

Höchstbeitragsgrundlage monatlich € 5.130,00 

Höchstbeitragsgrundlage  Sonderzahlungen jährlich € 10.260,00 

Höchstbeitragsgrundlage freie DN ohne SZ, GSVG, BSVG monatlich € 5.985,00 

Geringfügigkeitsgrenze monatlich 438,05 

 
• Die Auflösungsabgabe bei DG-Kündigung oder einvernehmlicher Auflösung beträgt € 128,00 im Jahr 

2018 (2017: € 124,00). 

2.2. SACHBEZUGSWERTE FÜR DIENSTAUTOS AB 2018 

Sach 
bezug 

Fahrzeugtyp CO2-Wert max pm Vorsteuerabzug 

2 % 
alle PKW und 
Hybridfahrzeuge 

über 124 g/km € 960,00 nein 

1,5 % 
ökologische PKW und 
Hybridfahrzeuge 

Anschaffung: 
in 2016: bis 130 g/km 
in 2017: bis 127 g/km 
in 2018: bis 124 g/km 
in 2019: bis 121 g/km 
in 2020: bis 118 g/km 

€ 720,00 nein 

0 % Elektroautos   0,00 ja  

2.3. UNTERHALTSLEISTUNGEN – REGELBEDARFSÄTZE FÜR 2018 

Ein Unterhaltsabsetzbetrag von € 29,20 (für das 2. Kind € 43,80 und für jedes weitere Kind € 58,40) 
steht zu, wenn Unterhaltszahlungen an nicht haushaltszugehörige Kinder geleistet werden. Der Anspruch 
besteht nur, wenn sich die Kinder in einem EU-, EWR-Staat oder in der Schweiz aufhalten. 

Der Unterhaltsabsetzbetrag kann nur für jene Monate geltend gemacht werden, in denen der volle 
Unterhalt geleistet wurde. In Fällen, in denen keine behördliche Festsetzung der Unterhaltsleistungen 
vorliegt, müssen zumindest die Regelbedarfsätze bezahlt werden. Die monatlichen Regelbedarfsätze 
werden jährlich per 1.7. angepasst. Damit für steuerliche Belange unterjährig keine unterschiedlichen 
Beträge zu berücksichtigen sind, sind die nunmehr gültigen Regelbedarfsätze für das gesamte 
Kalenderjahr 2018 heranzuziehen. 

 

Kindesalter in Jahren 0-3 J 3-6 J 6-10 J 10-15 J 15-19 J 19-28 J 

Regelbedarfssatz 2018 € 204,00 € 262,00 € 337,00 € 385,00 € 454,00 € 569,00 

Regelbedarfssatz 2017 € 200,00 € 257,00 € 331,00 € 378,00 € 446,00 € 558,00 

Liegt weder eine behördlich festgelegte Unterhaltsverpflichtung noch ein schriftlicher Vertrag vor, muss 
die empfangsberechtigte Person eine Bestätigung vorlegen, aus der das Ausmaß des vereinbarten 
Unterhalts und das Ausmaß des tatsächlich bezahlten Unterhalts hervorgehen. 
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In allen Fällen steht der Unterhaltsabsetzbetrag nur dann für jeden Kalendermonat zu, wenn 

- der vereinbarten Unterhaltsverpflichtung in vollem Ausmaß nachgekommen wurde und  
- die von den Gerichten angewendeten sogenannten Regelbedarfsätze nicht unterschritten wurden. 

Wenn Anspruch auf den Unterhaltsabsetzbetrag besteht, ist seit 2016 von Amts wegen ein 
Kinderfreibetrag von € 300,00 zu berücksichtigen. 

2.4. FAMILIENBEIHILFE 

Eine im Jahr 2014 beschlossene weitere Erhöhung der Familienbeihilfe tritt mit 1.1.2018 in die letzte 
Phase. Die Familienbeihilfe ab 1.1.2018 beträgt: 

 

Familienbeihilfe für ein Kind seit 1.1.2016 ab 1.1.2018 

0 - 2 Jahre € 111,80 € 114,00 

3 - 9 Jahre € 119,60 € 121,90 

10 - 18 Jahre € 138,80 € 141,50 

ab 19 Jahre (bis max 24 Jahre) € 162,00 € 165,10 

Zuschlag bei Behinderung € 152,90 € 155,90 

Erhöhungsbeträge für jedes Kind, wenn die FBH für mehrere Kinder bezahlt wird: 

für 2 Kinder €   6,90 €   7,10 

für 3 Kinder € 17,00 € 17,40 

für 4 Kinder  € 26,00 € 26,50 

für 5 Kinder € 31,40 € 32,00 

für 6 Kinder € 35,00 € 35,70 

für jedes weitere  Kind € 51,00 € 52,00 

Schulstartgeld € 100,00 einmalig im September für alle 6-15 Jährigen 

Mehrkindzuschlag € 20,00 / Monat ab dem 3. Kind  
(Familieneinkommen unter € 55.000,00) 

2.5. SONSTIGE WERTE 2018 

Erhöhte Forschungsprämie ab 1.1.2018 

Für Wirtschaftsjahre, die ab dem 1.1.2018 beginnen, erhöht sich die Forschungsprämie von bisher 12 % 
auf 14 %. Für Wirtschaftsjahre 2017/2018 ist die Bemessungsgrundlage aliquot den Monaten 2017 und 
2018 zuzuordnen. 

Wohnbauförderungsbeitrag 

Der Wohnbauförderungsbeitrag wird ab 1.1.2018 zur Landesabgabe. Nach derzeitigem Wissenstand ist 
von einer unveränderten Höhe für alle Bundesländer mit 1 % (DG/DN jeweils 50%) auszugehen. 

Senkung Dienstgeberbeitrag (DB) ab 1.1.2018 

Der Dienstgeberbeitrag (DB) wird ab 1.1.2018 von 4,1 % auf 3,9 % abgesenkt. 
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2.6. VEREINFACHTE GMBH-GRÜNDUNG AB 2018 

Mit dem Deregulierungsgesetz 2017 wurde die Möglichkeit eröffnet, dass eine Gesellschaft mbH mit 
nur einem Gesellschafter, der zugleich einziger Geschäftsführer ist, ab 1.1.2018 vereinfacht 
gegründet werden kann. 

Bei dieser vereinfachten Gründung kann auf eine standardisierte Errichtungserklärung (mit definiertem 
Inhalt) zurückgegriffen und die GmbH ohne Beiziehung eines Notars via Bürgerkarte bzw Handysignatur 
über das Unternehmensserviceportal (USP) registriert werden. 

Ein Kreditinstitut hat anlässlich der Einzahlung der in bar zu leistenden Stammeinlage die Identität des 
Geschäftsführers und Gesellschafters festzustellen und zu überprüfen. Die Musterzeichnung des 
Geschäftsführers hat ebenfalls vor dem Kreditinstitut zu erfolgen. In der Folge hat das Kreditinstitut die 
Bankbestätigung, eine Kopie des Lichtbildausweises sowie der Musterzeichnung auf elektronischem Weg 
dem Firmenbuch zu übermitteln. 

3. ABSCHAFFUNG DER MIETVERTRAGSGEBÜHREN FÜR WOHNUNGSMIETER AB 
11.11.2017  

Am 13.10.2017 hat der Nationalrat die Abschaffung der Mietvertragsgebühren für Wohnungsmietverträge 
beschlossen. Diese Änderung wurde am 10.11.2017 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 

Verträge über die Miete von Wohnräumen, bei denen die Gebührenschuld ab dem 11.11.2017 
entsteht, sind daher gebührenfrei. 

Unter „Wohnräumen“ sind Gebäude oder Gebäudeteile zu verstehen, die überwiegend Wohnzwecken 
dienen, einschließlich sonstiger selbständiger Räume und anderer Teile der Liegenschaft (wie Keller- und 
Dachbodenräume, Abstellplätze und Hausgärten, die typischerweise Wohnräumen zugeordnet sind). 
Eine überwiegende Nutzung zu Wohnzwecken liegt vor, wenn die zu Wohnzwecken benützte Fläche jene 
zu anderen Zwecken übersteigt. 

4. NEUE DATENSCHUTZVERPFLICHTUNGEN FÜR UNTERNEHMEN AB 25.5.2018 

Mit der vom Europäischen Parlament beschlossenen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werden 
die Regeln für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die Rechte der Betroffenen und die Pflichten 
der Verantwortlichen EU-weit vereinheitlicht. Zur Durchführung der DSGVO wurde in Österreich das 
Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 beschlossen.  

Die neuen Bestimmungen treten mit 25.5.2018 in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle 
Datenanwendungen und Geschäftsprozesse an die neue Rechtslage angepasst werden. Daher ergibt 
sich für jedes Unternehmen (unabhängig von der Branche), das in irgendeiner Weise personenbezogene 
Daten verarbeitet (zB eine Kundendatei führt, Rechnungen ausstelltK), dringender Handlungsbedarf, da 
die internen Abläufe und alle Datenanwendungen in Bezug auf den Datenschutz analysiert und 
gegebenenfalls rechtzeitig angepasst werden müssen. 

Der Schwerpunkt der DSGVO liegt auf der Stärkung der Betroffenenrechte. Grundsätzlich werden alle 
Datenverarbeitungen mit personenbezogenen Daten verboten, außer es gibt eine Rechtfertigung. Diese 
kann nur aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung, der Einwilligung des Betroffenen oder aus 
überwiegendem Interesse bestehen. Wie bisher muss auch zukünftig jede Datenverwendung einem 
konkreten Rechtfertigungsgrund zugeordnet werden. Und nur für diese Aufgabe dürfen die Daten 
verwendet werden. 

Insbesondere die folgenden DSGVO Anforderungen beinhalten für österreichische Unternehmen einen 
hohen Arbeitsaufwand und Kosten: 

• Feststellung, ob man Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter für die Daten Betroffener ist 

• Erstellung und Führung eines Datenanwendungsverzeichnisses 

• Erweiterung der Informationspflichten gegenüber den Betroffenen 

• Nominierung eines Datenschutzbeauftragten 
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Bislang wurden die Daten in einem Unternehmen oft abteilungs- und unternehmensübergreifend 
verwendet. Beispielsweise wurde die Personalverrechnung im Konzernverbund zentral von einer 
Tochtergesellschaft durchgeführt oder die Kundenstammdaten wurden von mehreren Konzern-
gesellschaften gemeinsam genutzt. Nun gibt es kein „Konzernprivileg“ mehr. Jede Gesellschaft muss 
feststellen, ob sie Verantwortlicher für die Daten ist oder im Auftrag eines Anderen die Informationen 
verarbeitet (Auftragsverarbeiter). Der Verantwortliche bleibt dem Betroffenen gegenüber immer 
verantwortlich für die Sicherheit und den Einsatz seiner Daten. Daher müssen zwischen allen 
Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern Verträge oder Service Level Agreements (SLA) geschlossen 
werden, um die DSGVO-konforme Verarbeitung zu gewährleisten. Jedes Unternehmen muss daher die 
Datenflüsse analysieren und mit Verträgen sichern. 

Bisher wurden Anwendungen bei der Datenschutzkommission gemeldet, wenn Daten Betroffener 
verarbeitet werden sollten. Diese prüfte die Anmeldung, führte eine Risikoanalyse durch und speicherte 
die Anwendung im DVR-Register. 

Mit der DSGVO fällt die Meldung an das DVR Register weg und jedes Unternehmen muss selbst das 
Datenanwendungsverzeichnis führen, inklusive einer Risikoanalyse und gegebenenfalls der 
Datenschutz-Folgenabschätzung.  

Die Betroffenenrechte wurden gestärkt. Jeder, der von Datenverarbeitungen betroffen ist, muss 
proaktiv (bei Erstkontakt) und umfassend informiert werden, wobei auch technisch die folgenden 
Anforderungen umgesetzt werden müssen: 

• Auskunftsrecht (u.a. auch über die geplante Speicherdauer) 

• Recht auf Berichtigung 

• Recht auf Löschung und auf „Vergessen“ 

• Recht auf Datenübertragbarkeit 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

• Mitteilungspflicht bei Berichtigung, Löschung oder Einschränkung an alle Empfänger 

• Widerspruchsrecht 

Die Bestellung eines (internen oder externen) Datenschutzbeauftragten ist u.a. dann verpflichtend 
vorgesehen, wenn der Geschäftszweck in der Verarbeitung personenbezogener Daten besteht (zB ein 
Steuerberater, der für Klienten die Lohnverrechnung durchführt). Der Datenschutzbeauftragte ist an die 
Datenschutzbehörde zu melden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Verträge, Prozesse und IT Systeme angepasst werden müssen, 
um diese neuen Anforderungen zuverlässig gewährleisten zu können. Außerdem müssen die Mitarbeiter 
umfassend geschult werden, um die neuen Anforderungen geeignet unterstützen zu können. 

In Anbetracht der Komplexität der Materie und der möglichen hohen Strafen ist es jedenfalls 
empfehlenswert, sich bei der Umsetzung von Experten unterstützen zu lassen. 

5. HÖCHSTGERICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN  

VWGH: GMBH-BETEILIGUNG ALS NOTWENDIGES BETRIEBSVERMÖGEN BEIM 
GESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRER 

Der VwGH hat in einer kürzlich ergangenen Entscheidung überraschenderweise festgestellt, dass die 
Beteiligung, die ein wesentlich beteiligter Gesellschafter-Geschäftsführer hält, zum notwendigen Betriebs-
vermögen seines "Geschäftsführertätigkeits-Betriebs" zählen kann. 

Es kommt darauf an, ob die Beteiligung dafür förderlich ist, dass der Gesellschafter einen fremdüblichen 
Geschäftsführervertrag mit der Gesellschaft schließen bzw aufrechterhalten kann. 
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6. SPLITTER 

REGISTRIERKASSE – JAHRESENDBELEG 2017: WAS IST ZU TUN BIS ZUM 15.2.2018? 

Seit 1.4.2017 ist die manipulationssichere Registrierkasse in Betrieb. Die Sicherheitseinrichtung und die 
Kasse waren bei Inbetriebnahme beim Finanzamt anzumelden. Mit Hilfe des auf dem sogenannten 
„Startbeleg“ (der erste Beleg nach Umrüstung der Kasse) aufgedruckten QR-Codes wurde über die BMF 
Belegcheck-App nach Eingabe des individuellen Authentifizierungscodes der Startbeleg geprüft. Mit 
Erscheinen des grünen Häkchens war die Ordnungsmäßigkeit dokumentiert. 

Zum 31.12.2017 ist nun erstmalig ein Jahresbeleg auszudrucken und ebenfalls mit dieser Handy-App zu 
prüfen. Der Dezember-Monatsbeleg ist gleichzeitig der Jahresbeleg. Für Unternehmer gilt es daher 
nach dem letzten getätigten Umsatz bis zum 31.12.2017 den Jahresbeleg herzustellen und den Ausdruck 
sieben Jahre aufzubewahren. 

Nicht zu vergessen ist die Sicherung auf einen externen Datenträger! 

Für die Prüfung des Jahresendbeleges ist bis zum 15.2.2018 Zeit. Für Webservice-basierte 
Registrierkassen werden diese Schritte großteils automatisiert durchgeführt. 

7. TERMIN 31.12.2017 

7.1. SUBSTANZABGELTUNG FÜR GESCHENKTE LIEGENSCHAFTEN RECHTZEITIG 
ÜBERWEISEN 

Sie haben eine Immobilie unter Vorbehalt des Fruchtgenussrechtes verschenkt und die Zahlung einer 
Substanzabgeltung vereinbart, damit Sie weiterhin die Abschreibung geltend machen können? Dann 
vergessen Sie nicht, die Substanzabgeltung auch noch heuer an den Geschenknehmer zu 
überweisen, da Sie ansonsten keine Abschreibung geltend machen können. Nach Ansicht des BMF ist 
diese Substanzabgeltung umsatzsteuerpflichtig. 

7.2. RÜCKERSTATTUNG VON KRANKEN-, ARBEITSLOSEN- UND PENSIONS-
VERSICHERUNGSBEITRÄGEN 2014 

Bis zum 31.12.2017 kann die Rückerstattung von Kranken- und Arbeitslosenversicherungsbeiträgen 
2014 bei Mehrfachversicherung über der Höchstbemessungsgrundlage beantragt werden. Der 
Rückerstattungsantrag für die Pensionsversicherungsbeiträge ist an keine Frist gebunden und erfolgt 
ohne Antrag automatisch bei Pensionsantritt.  

7.3. ARBEITNEHMERVERANLAGUNG 2012 

Wer zwecks Geltendmachung von Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnlichen 
Belastungen eine Arbeitnehmerveranlagung beantragen will, hat dafür fünf Jahre Zeit. Bis zum 
31.12.2017 kann daher eine Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2012 noch eingereicht werden. 

7.4. ANKAUF VON WERTPAPIEREN FÜR OPTIMALE AUSNUTZUNG DES GFB 2017 

Sollten Sie noch nicht ausreichend Investitionen getätigt haben, so ist es am einfachsten, die für den 
investitionsbedingten Gewinnfreibetrag (GFB) erforderliche Investitionsdeckung bei Gewinnen über 
€ 30.000,00 durch den Kauf von Wertpapieren zu erfüllen. Die Einschränkung auf Wohnbauanleihen 
bzw. -aktien entfällt ab heuer. Als begünstigte Wertpapiere gelten jetzt wieder alle in Euro begebene 
Anleihen, Anleihen- und Immoblienfonds. 
Da es für Gewinne über € 580.000,00  gar keinen GFB mehr gibt, beträgt die maximale benötigte 
Investitionssumme € 41.450,00. Bis zum Ultimo sollten die Wertpapiere auf Ihrem Depot verfügbar 
sein! 


